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In den Binnenmarktrichtlinien nach der neuen Konzeption, wie z.B. der Maschinen- oder 
der PSA-Richtlinie, nehmen die notifizierten Stellen eine bedeutende Rolle ein: sie 
werden zur Durchführung der jeweils geforderten Baumusterprüfungen und zur 
Überprüfung der Qualitätssicherungsmaßnahmen des Herstellers herangezogen. 

Um die Vergleichbarkeit der Arbeitsergebnisse der notifizierten Stellen und einheitliche 
Vorgehensweisen in der Prüfung und Zertifizierung zu gewährleisten, hat sich ein 
regelmäßiger Erfahrungsaustausch der notifizierten Stellen untereinander bewährt. Die 
jeweils für eine Richtlinie zuständigen Stellen aus allen EU-Mitgliedstaaten sind dazu in 
der „Koordinierung der notifizierten Stellen“ zusammengeschlossen.  

Im Rahmen dieser Koordinierung stellt das „Horizontalkomitee“ ein Forum dar, in dem 
alle für eine Richtlinie benannten Stellen unter Beteiligung von Vertretern der EU-
Kommission sowie von europäischen Organisationen und Verbänden produktüber-
greifende Fragen zur Umsetzung der jeweiligen Richtlinie diskutieren. Dies betrifft z.B. 
Aspekte der Konformitätsbewertungsverfahren oder Richtlinienanforderungen, für die in 
Form von sog. „Recommendation for Use“-Sheets Empfehlungen zu einheitlichen 
Vorgehensweisen vereinbart werden.  

„Vertikalgruppen“ bieten notifizierten Stellen für bestimmte Produktgruppen außerdem 
die Möglichkeit, konkrete Fragestellungen zu z.B. produktspezifischen Prüfverfahren, 
Normauslegungen, Prüfgrundlagen zur Zertifizierung nicht genormter Produkte etc. 
aufzugreifen und Diskussionsergebnisse in Empfehlungen zusammenzufassen. Über 
Round-Robin Tests werden außerdem die Reproduzierbarkeit von Prüfverfahren und die 
Vergleichbarkeit von Prüfergebnissen untersucht und Vorschläge zur Verbesserung von 
Prüfverfahren abgeleitet.  

Zwischen der Koordinierung der notifizierten Stellen und den EU-Mitgliedstaaten besteht 
über die jeweiligen richtlinienspezifischen Arbeitsgruppen in der EU-Kommission eine 
enge Zusammenarbeit, so dass ein umfassender Austausch über Fragen der 
Richtlinienumsetzung gewährleistet ist.  

 

 


